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Wien, am 20.04.2016 

 

 

Betrifft: Stellungnahme zum Gesamtändernden Abänderungsantrag betreffend ein Bundesgesetz mit dem 

das Asylgesetz 2005, das Fremdenpolizeigesetz 2005 und das BFA-Verfahrensgesetz geändert werden (996 

d.B.) 

 

GZ. 13260.0060/1-L1.3/2016 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, die Österreichischen Kinderfreunde nehmen wie folgt Stellung zum 

gegenständlichen Antrag: 

 

Generelles 

 Die äußerst kurze Begutachtungsfrist macht es NGOs denkbar schwer, fundierte Stellungnahmen 

abzugeben. Überhaupt hätten wir es in Anbetracht der folgenschweren Wirkung dieser 

Gesetzesmaterie für sinnvoll erachtet, dem Entstehungsprozess mehr Zeit zu geben. 

 

 Wir vermissen zum wiederholten Male die wirkungsorientierte Folgenabschätzung für Kinder 

und Jugendliche sowohl der Gesetzesänderung vom November, als auch hinsichtlich dieses 

gesamtändernden Abänderungsantrages. 

 

 In der gesamten Debatte um das Thema Flüchtlinge und Asyl stellen wir eine Insensibilität in der 

Wortwahl und Sprache fest, die uns Sorgen macht. Worte erzeugen Bilder und mit Worten kann 

man Angst und Unsicherheit schaffen. Wir erwarten von verantwortungsvoller Politik aber genau das 

Gegenteil! 

 

Einhaltung der UN-Konvention über die Rechte des Kindes 

 

Die UN-Konvention über die Rechte des Kindes (im Folgenden KRK), der Österreich im Jahr 1994 beigetreten ist, 

benennt ganz eindeutig: 

 

Artikel 2 der KRK „Länder treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die festgelegten Rechte für 

jedes ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Kind eingehalten werden, ohne jede Diskriminierung unabhängig von 

der Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, 

der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, einer Behinderung, der Geburt oder des 

sonstigen Status des Kindes, seiner Eltern oder eines Vormunds.“ (Berücksichtigung des Kindeswohls iSd Art 3 

UN-KRK und Art 1 BVG Kinderrechte) 

 

Artikel 3 der KRK „Wann immer Entscheidungen getroffen werden, die sich auf Kinder auswirken können, muss das 

Wohl des Kindes vorranging berücksichtigt werden – dies gilt in der Familie genauso wie für staatliches Handeln. 

Für jedes Kind sind Schutz und Fürsorge zu gewährleisten, die zu seinem Wohlergehen notwendig sind.“  

 

Artikel 22 der KRK „Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass ein Kind, das die 

Rechtsstellung eines Flüchtlings begehrt oder nach Maßgabe der anzuwendenden Regeln und Verfahren des 

Völkerrechts oder des innerstaatlichen Rechts als Flüchtling angesehen wird, angemessenen Schutz und  
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humanitäre Hilfe bei der Wahrnehmung der Rechte erhält, (...) und zwar unabhängig davon, ob es sich in 

Begleitung seiner Eltern oder einer anderen Person befindet oder nicht.“ 

 

 

Zu den vorliegenden Gesetzesteilen 

Zu Beginn möchten wir darauf verweisen, dass unsere Stellungnahme aus dem November 2015 zum 

„Bundesgesetz, mit dem das Asylgesetz 2005 geändert wird“ nach wie vor uneingeschränkte Gültigkeit hat. 

Nichts an der damals formulierten Kritik wurde von Seiten des Parlaments aufgegriffen, was wir sehr 

bedauern. Kurz zur Wiederholung und neuerlichen Verdeutlichung: 

 

1.) Asyl auf Zeit 

Hier ist eine anfänglich dreijährige Befristung des Aufenthaltsrechts für anerkannte Flüchtlinge und eine 

systematische Überprüfung aller Asylgewährungen nach drei Jahren im Hinblick auf das Vorliegen von 

Beendigungsgründen geplant. 

 

Dabei sind erhöhter Verwaltungsaufwand und ein nochmaliges Ansteigen der Asylverfahrensdauer zu 

erwarten. Beides kann nicht in unserem Interesse liegen. Die Ressourcen wären effizienter für 

Integrationsmaßnahmen eingesetzt. 

 

Viele ExpertInnen belegen zudem, dass durch die Schaffung dieses unsicheren Status eines Menschen die 

Integration erheblich erschwert und beeinträchtigt wird! 

Außerdem besteht die Möglichkeit bereits, den Asylstatus abzuerkennen, wenn Fluchtgründe wegfallen.  

 

Eine neuerliche Verschärfung in diesem Punkt ist daher aus mehreren Gründen nicht sinnvoll! 

 

2.) Familiennachzug § 35  

Hier ist die Einführung weiterer Voraussetzungen für den Familiennachzug angedacht. 

Wir plädieren für die Einhaltung der Bestimmungen zur Familienzusammenführung gemäß Artikel 10 der UN-

Kinderrechtskonvention: „Entsprechend der Verpflichtung der Vertragsstaaten nach Artikel 9 Absatz 1 werden von 

einem Kind oder seinen Eltern zwecks Familienzusammenführung gestellte Anträge auf Einreise in einen 

Vertragsstaat oder Ausreise aus einem Vertragsstaat von den Vertragsstaaten wohlwollend, human und 

beschleunigt bearbeitet.“ 

 

Zusätzlich weisen wir auf Artikel 2 BVG Kinderrechte hin: 

(1) Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kontakte zu beiden Elternteilen, 

es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen.  

 

Weiters fordern wir die Einhaltung von Artikel 9 der KRK „Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass ein Kind nicht 

gegen den Willen seiner Eltern von diesen getrennt wird ...“ und Artikel 20 der KRK „Ein Kinder, das 

vorübergehend oder dauernd aus seiner familiären Umgebung herausgelöst wird (...), hat Anspruch auf den 

besonderen Schutz und Beistand des Staates.“ 

 

Und nicht zuletzt weisen wir auf Artikel 8 der EMRK: „Recht auf Familienleben“ hin. 

 

Gerade Kinder und Jugendliche brauchen ihre Eltern. Nicht nur aus moralischer und ethischer Sicht, sondern 

auch in Hinblick auf bessere, leichtere Integration. 

Es ist auch evident, dass Kinder/Jugendliche im Familienkontext weniger finanzielle Kosten verursachen, als 

in außerfamiliärer Betreuung. 
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Es wäre weiters notwendig, legale Einreisemöglichkeiten für Familienangehörige zu schaffen. In diesem 

Zusammenhang plädieren wir dafür, die Möglichkeit des Botschaftsasyls wieder einzuführen. Dies würde 

einerseits verhindern, dass Flüchtlinge die oft tödliche Flucht auf sich nehmen müssen, und andererseits auch 

gegen das Schlepperwesen wirken. 

 

Zahlreiche ExpertInnen weisen darauf hin, dass die geplanten 3-Monats-Fristen zur Antragsstellung des 

Familiennachzugs unrealistisch sind. Die Herkunftsfamilie hat oft keine Möglichkeit, einen Antrag bei einer 

Botschaft innerhalb dieser Frist zu stellen, ohne illegale Wege auf sich nehmen zu müssen oder ihr Leben zu 

riskieren. 

 

Besonders hart trifft diese Maßnahme subsidiär Schutzberechtigte, was aus humanitärer Sicht nicht 

einzusehen ist. Nun werden zusätzlich zu diesen für uns sehr bedenklichen Änderungen des Asylrechts noch 

weitere und vor allem weitreichendere Maßnahmen im Zuge des gesamtändernden Abänderungsantrages 

vorgeschlagen. Daran üben wir folgende Kritik: 

 

Notstand 

Mit der Bedienung der „Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Schutz der inneren Sicherheit“ wird 

einseitig unmittelbar geltendes EU-Recht außer Kraft gesetzt. Dadurch soll es möglich werden, in das 

Fremdenrecht einzugreifen und beispielsweise die Befragung von Schutzsuchenden bereits an der Grenze 

einzuführen. 

 

Wir stellen in Frage, ob diese weitreichende Maßnahme zu rechtfertigen ist. Wir geben zu bedenken, dass 

diese Vorgehensweise nicht nur auf nationaler Ebene ein Präzedenzfall für spätere Wiederholung in anderen 

Kontexten sein kann. Auch angesichts des Ringens um eine europäische Lösung der Asylfrage und Aufteilung 

der Flüchtlinge finden wir es – gemeinsam mit EuropapolitikerInnen – kontraproduktiv, alle Energie auf 

nationalstaatliche Lösungen zu setzen. 

Noch ist auf nationaler Ebene nicht konsequent vom Durchgriffsrecht Gebrauch gemacht worden. Von einer 

Notsituation sind wir zum Glück weit entfernt und daher sind Regelungen, die vom Sekundärrecht abweichen, 

nicht verhältnismäßig. 

 

Die Ausrufung eines Notstandes wird aufgrund von Prognosen (welche Fachstellen würden diese erstellen? In 

welchen Abständen würden sie überprüft werden?) der künftigen Entwicklungen erfolgen und wir alle wissen, 

dass Prognosen immer auch politische Einschätzungen sind. Gerade die Erläuterungen zu diesem Gesetz – 

und die darin verwendete Sprache - bestätigen uns in unserer Sorge, da wir hier sehr einseitige 

Einschätzungen der Situation finden: 

 

Beispiel 1 (Seite 24 von 38): „Aufgrund bisheriger kriminalpolizeilicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass 

ein abermaliger Zustrom Schutzsuchender, in einem mit dem Jahr 2015 vergleichbaren Ausmaß, nicht nur zu einem 

Anstieg der Kriminalität führen würde, sondern vielmehr aus derzeitiger Sicht die Wahrscheinlichkeit besteht, dass 

sich auch das Spektrum der von Fremden begangenen Straftaten erweitern würde. (...)“ 

 

Beispiel 2 (Seite 25 von 38): „Aus derzeitiger Sicht und entsprechend bisheriger Erfahrungen können sich bei einem 

anhaltend hohen Zustrom an Schutzsuchenden aus dem Nahen Osten, auch zwischen der autochtonen 

Bevölkerung und den potentiellen Fremden Konflikte manifestieren: aufgrund der hohen Anzahl an Fremden, die 

aus Herkunftsregionen stammen, in denen oftmals „archaische“ Vorstellungen von Staat, Religion (Islam) und 

Gesellschaft vorherrschen, besteht aus derzeitiger Sicht die Gefahr, dass das Leben dieser Fremden trotz einer 

Niederlassung in Österreich, ohne rasche und umfassende Integrationsmaßnahmen weiterhin von denselben 

Wertvorstellungen geprägt sein wird. (...)“ 
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Es wird an vielen Stellen der Erläuterung eine maximal negative Einschätzung vorgenommen, die von uns an 

vielen Stellen so nicht geteilt werden kann! Wir möchten darauf hinweisen, dass es durchaus auch politische 

Gestaltungsmöglichkeiten gibt, auf Unterbringung, Versorgung, Schulplätze, Integration etc. von 

schutzsuchenden Menschen hin zu wirken. 

 

Registrierstellen, Schnellverfahren und Rückschiebungen 

Bisher wurde Menschen, die einen Asylantrag stellen, ein „faktischer Abschiebeschutz“ zugesprochen. Nun ist 

angedacht, dass Menschen bereits an der Grenze trotz des Vorhabens, einen Asylantrag zu stellen, an der 

Einreise gehindert werden bzw. zurückgewiesen werden. Es ist weiters zu erwarten, dass diese Menschen im 

Zuge dieses Schnellverfahrens keinen Bescheid bekommen. Dagegen kann lediglich an 

Landesverwaltungsgerichten Einspruch erhoben werden. Wie das im konkreten Fall gelingen kann, ist nicht 

vorstellbar. Das Nicht-Behandeln von Asylanträgen bzw. das nicht Ermöglichen der Antragsstellung 

widerspricht geltendem Unionsrecht. 

 

 

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

Wir vermissen im gesamtändernden Abänderungsantrag die besondere Berücksichtigung dieser besonders 

schutzwürdigen Gruppe flüchtender Menschen und fordern bei allen geplanten Maßnahmen immer die 

prioritäre Prüfung des Artikels 1 BVG Kinderrechte: „Jedes Kind hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die 

für sein Wohlergehen notwendig sind, auf bestmögliche Entwicklung und Entfaltung sowie auf die Wahrung seiner 

Interessen auch unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit. Bei allen Kinder betreffenden 

Maßnahmen öffentlicher und privater Einrichtungen muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein.“ 

 

 

Schlussbemerkung 

Die österreichische Regierung ist im Begriff, sehr restriktive Maßnahmen zu treffen, um die Anzahl der 

Flüchtlinge im Land zu reduzieren und vor allem auch die Zahl derer, die bei uns Zuflucht finden möchten. 

Wir nehmen damit auch in Kauf, dass diese Schutzsuchenden es massiv schwerer haben, einen sicheren Ort 

zu finden. Wir vermissen im Gegenzug zu diesen Maßnahmen 

1.) humanitäre Hilfe dort, wo Flüchtlinge in Europa stranden und unter menschenunwürdigen 

Bedingungen leben müssen 

2.) proaktive Hilfe (finanzieller, materieller, personeller Art) für die Flüchtlingslager in den 

Nachbarstaaten Syriens 

3.) verstärkten Einsatz, um eine gesamteuropäische Lösung zu erarbeiten 

4.) Ausweitung der Entwicklungshilfe, um Fluchtursachen nachhaltig zu reduzieren 

5.) Einsatz in der Friedenspolitik, um auf Krisenherde und kriegerische Handlungen lösungsorientiert 

einzuwirken 

6.) den sofortigen Stopp von Waffenexporten 

 

Wir möchten abschließend betonen, dass wir uns eine radikale Überarbeitung der vorliegenden 

Gesetzesmaterie erhoffen, die sowohl vorbereitende Maßnahmen zur Bewältigung größerer Flüchtlingszahlen 

beinhaltet, aber eben auch humanitäre Maßnahmen inkludiert, und die vor allem vom Leitsatz des Wohles 
jedes einzelnen Menschen geprägt ist. 

 

 

 

 

 

Christian Oxonitsch     Daniel Bohmann 

Bundesvorsitzender     Bundesgeschäftsführer 
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